
  

 

Beschluss 
über die Gewährung eines Verpflichtungskredits zur Modernisierung der 
Grundbuchämter, zur Einführung des informatisierten eidgenössischen 
Grundbuchs und zur Einrichtung eines Grundstückinformationssystems 
(Projekt GB 2020 Konzept und Realisation) 
 
vom 18. Juni 2010 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Wallis 
 
eingesehen die Bestimmungen des Gesetzes über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des 
Kantons und deren Kontrolle vom 24. Juni 1980; 
 

eingesehen den Bericht der Finanzkommission vom 16. Mai 2009 mit dem Controllingbericht der 
thematischen Kommissionen zu den politischen Leistungsaufträgen 2008, wonach die Umsetzung 
der Massnahmen, die im Konzept RF 2018 festgelegt wurden, im politischen Leistungsauftrag des 
Voranschlags 2010 eine Priorität bilden müssen; 
 

eingesehen das Projekt GB 2018 Konzept und Realisierung, das vom Staatsrat mit Entscheid vom 
16. Dezember 2008 angenommen wurde; 
 

auf Antrag des Staatsrates, 
 
beschliesst: 
 
Art. 1 
Dem Staatsrat wird ein Verpflichtungskredit über 20'000'000 Franken gewährt, um die Grundbuch-
ämter zu modernisieren, das eidgenössische Grundbuch einzuführen und zu informatisieren und ein 
Grundstückinformationssystem einzurichten. 
 
Art. 2 
 

Der Staatsrat ernennt ein Führungs- und Kontrollorgan, welches der mit dem Dossier betrauten 
thematischen Kommission jährlich über den Stand und den Fortschritt dieses Projekts Bericht 
erstattet.  
 
Art. 3 
 
1 Der Staatsrat, durch das Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung, wird 
mit dem Vollzug des vorliegenden Beschlusses beauftragt.  
2 Der vorliegende Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. 
3 Der Staatsrat veröffentlicht den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt und legt dessen Inkrafttreten 
fest. 
 
So beschlossen im Grossen Rat in Sitten, den 18. Juni 2010. 
 
 
 Der Präsident des Grossen Rates: Jean-François Copt 
 Der Chef des Parlamentsdienstes: Claude Bumann 
 
 


